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Die Jeversche Deich -Verordnung
vom 11 . Nov . 1816.

Es ist wahrhaft zu beklagen , daß Einzelne , viel¬
leicht lediglich auf dem Boden ihres Privat -Jntercsses
stehend , die öffentliche Meinung zu beirren sich be¬
streben und gegen eine Maßregel ihre Stimme erhe¬
ben , welche gewiß zu den wohlthätigsten gehört , die
seit längerer Zeit der hiesigen Gesetzgebung entsprun¬
gen sind . Und nur zu leicht kann eine solche Irre¬
leitung geschehen . So hat denn in der That der
Einsender dieses von mehreren Seiten , wo man mit
den rechtlichen und sachlichen Verhältnissen der Frage
nicht bekannt war , die Ansicht aussprechen hören , als
wenn die Verordnung vom 11 . Nov . v. I . einen Rcchts-
bruch enthalte , während sie doch in Wirklichkeit nur als
die Wiederherstellung des gebrochenen Rechts ange¬
sehen werden kann.

Wohl läßt sich darüber streiten , ob von Alters
her mit Grund und Boden verknüpfte Lasten unan¬
getastet bleiben müßten , weil Besitz und Verjährung
privatrechtliche Verhältnisse begründet hätten . Allein
dies berührt die hier vorliegende Frage nicht . Mögen
Besitz und Perjährung in allen übrigen Verhältnissen
Privatrechte begründen können , nach dem Deich-
rechte vermögen sie dies nicht . Vielmehr ist es
Deichrechtens , daß von der Anwendung des Grund¬
satzes : „Kein Land ohne Deich und kein
Deich ohne Land"  nur dadurch Jemand rechtlich
befreit werden kann , daß die Deichgcnossenschast ihm

freiwillig die Deichlast abnimmt und so für ihn in
dieselbe eintritt , ein Fall , der übrigens in unserm
Lande sehr selten vorgckommen ist. Jener dcichrccht-
liche Grundsatz steht fest in dem bei uns geltenden
Deichrcchte , in den Ansichten der bewährtesten Rechts-
kenncr , in dem Aussprüche deutscher Universitäten *)
und in der Natur der Sache . Nur durch die Be¬
deichung ist das Marschland bewohnbar und wie
könnte Jemand von der Mitunterhaltung dessen be¬
freit sein, wodurch seine eigene Existenz bedingt ist!
Daher sehen wir die Unterhaltung des Deichs von
jeher als ausnahmslose Pflicht der Marschbewohner
auftrcten , sei cs als eine genossenschaftliche oder als
Pflicht der Landbesitzer.

„Das ist auch Landrccht , daß wir Friesen muffen eine
Sccburg machen und unterhalten , einen goldenen Hausen,
der um ganz Fricsland liegt ."

Nsega - Buch , von Wiarda . Jevcrl . Nachrichten
von 1844 Nr . 13.

So bestimmen die Friesischen Deichrcchte (Ostfrie¬
sische Deichrechte , von Wicht , S . 875 tz. 2 und 3;
S . 919 §. 1 fg.)

„daß alle Landen , sic mögen von Geistlichen oder Welt¬
lichen gebrauchet werden oder in denen Herrlichkeiten der
Häuptlinge oder andern Orten , wofern sie nur vom
Wasser Schaden nehmen können , gelegen , oder
auch Marsch - oder Geestland sein , in den Registern ver¬
rechnet werden sollen re."

*) Wir wollen hier nicht durch Citatc ermüden und ver¬
weisen blos in letzterer Beziehung auf die Entscheidung der
Göttinger Juristen -Facultät vom I . 1789 , mitgcthcilt in diesen
Bl . Jahrg . 1844 S . 230.
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So hatten und haben noch jetzt die alten adligen
Güter im Jeverschen, die Stammsitze früherer Frie¬
sischer Häuptlinge, ihre Deiche*) , und wir glauben
nicht zu irren, wenn wir behaupten, daß überall erst
durch die Oldenburgischen Grafen Johann  XIV. und
Anton Günther  Deichfreiheitenertheilt wurden.
Späterhin schlichen sich auf verschiedene Weise aller¬
lei Befreiungen ein, welche nicht besonders verliehen
wurden, und bis hiezu lediglich auf dem Besitzstände
beruhten.

Jene willkürliche Maßregel der genannten Olden¬
burgischen Grafen, mit der sie ohne Zustimmung und
zur großen Beschwerde der Deichpflichtigen Befreiun¬
gen von obiger natürlicher Verpflichtung ertheiltcn,
erschütterte von Anfang an das Nechtsbewußtsein der
Marschbewohner. Niemals haben die Deichpflichti¬
gen dieselben als zu Recht bestehend anerkannt, viel¬
mehr fortwährend auf deren Beseitigung gedrungen.
Zm Herzogthum Oldenburg (ausschließlich der Herr¬
schaft Jever) wurde diesem Anträge nachgcgeben und
die dänische Verordnung vom 6. Mai 1681 hob alle
ertheiltcn Deichfreiheiten ohne irgend eine Entschädi¬
gung wieder auf, stellte den Grundsatz der nachbar-
gleichen Deichlast wieder her und bestimmte nament¬
lich, daß von nun an „kein Fußbreit Landes" mehr
frei sein sollte. Wenn gleich die Ausführung dieser
Verordnung in sofern auf Hindernisse stieß, als es
mit nicht leicht zu überwindenden Schwierigkeiten
verknüpft war, die den vormals Freien zuzutheilen-
den Deichpfänder in die Dcichpfänder der Pflichtigen
einzuschieben, und man es daher vorziehen mußte,
ihnen statt der Naturalpfändereinen Geldbeitrag(das
s. g. Deichfreiengeld) aufzulegcn, so blieb doch nichts¬
destoweniger der Grundsatz einer gleichen Deichlast
anerkannt(Reg. Bek. vom 5. Nvv. 1839. unter !.),
und sonach giebt es seitdem im Herzogthum keine
eigentliche Deichfreie mehr. Auch inIevcrland ward,
nachdem es von Oldenburg getrennt war, eine gleiche
Maßregel beabsichtigt und wiederholt von dem Für¬
sten eine Commission zur Untersuchung der Deichfrei-

") Sie hatten häufig ihre besonderen  Deiche, an denen
fie alle ordentliche Lasten(z. B. auch die Holzschlagungcn) für
sich allein, ohne Verbindung mit den übrigen Deichgcnoffcn,
tragen mußten. Das Gesetz vom 11. Novbr. läßt diese Tren¬
nung nicht weiter fortbestehen. Man vergleiche hierüber auch
die Reg. Bek. vomö. Nov. 1839 §. 19.

heilen angeordnet. Allein die Sache kam nicht zur
Ausführung, wahrscheinlich weil die dabei Jnteressir-
ten Mittel und Wege fanden, um sie zu Hintertrei¬
ben. Wohl aber wurden in außerordentlichen Fällen
die Befreieten zum Beitrage herangczogcn. Erst
der Regierung unseres jetzigen Landesherrn war
es Vorbehalten, die Unbilden alter Zeit wieder gut
zu machen. Im Z. 1833 ward auf Antrag der
Deichpflichtigen eine Commission, an deren Spitze
der Präsident unseres höchsten Iustizhofes stand, nic-
dergesetzt, um die bestehenden Deichfreiheiten zu unter¬
suchen und nach dem Ergebnisse der Prüfung eine
landesherrliche Verordnung vorzubercitcn. Die Com¬
mission erließ im I . 1831 eine Bekanntmachung, in
welcher sämmtliche Befreite aufgefordert wurden, ihre
etwaigen Einreden gegen die von den Deichpflichtigcn
beantragte nachbargleiche Heranziehung zu allen Dcich-
lasten, zugleich auch die Beweismittel jeder einzelnen
Befreiung, einzubringen, worauf denn ein contradicto-
risches Verfahren gleich wie in einem Prozesse erfolgte.
Nach zwölfjähriger Verhandlung und Prüfung er¬
schien die Verordnung vom 11. November. Das
Gesetz*) bringt den Grundsatz: „kein Land ohne
Deich und kein Deich ohne Land"  wieder zur
ausnahmslosenGeltung; hebt alle bisherige Befrei¬
ungen, mochten sie Privatpersonenoder der Herrschaft
selbst zustehen, auf; giebt für die außerordentliche
Deichlast, die auch schon bisher zu tragen war, keine
Entschädigung, sondern nur in den Fällen, wo eine
Befreiung von der ordentlichen Deichlast ausdrücklich
durch ein Privilegium zugesichert war, und letztere
Entschädigung soll nicht von der Gemeinde, nicht
von den Gewinnenden, sondern von der Herrschaft
selbst getragen werden. Dagegen sind Befteiungcn,
die nicht auf einem ausdrücklichen Privilegium, son¬
dern auf bloßem Besitze sich gründen, als wider die
deichrechtlichen Grundsätze eingeschlichene Mißbräuche
ohne Entschädigung beseitigt worden.

Allerdings werden in Folge dieses Gesetzes einige
Grundbesitzer einen Nachtheil empfinden, andere einen
Vortheil genießen, allein wie wäre eine allgemeine
neue  Maßregel der Gesetzgebung auch nur möglich,
ohne solchen oder ähnlichen Einfluß auf bestehende

' ) Wir übergehen bicr die vorläufige, unerhebliche Aus¬
nahme des §. 2.



Verhältnisse zu äußern? Es mag wahr sein, daß
die einem bisher von Allem bcfreieten Bvnitäts-
grase nunmehr auferlegte Deichlast jährlich 24 Grote
beträgt, oder durchschnittlich für ein Gras etwa 15
oder 16 Grote, was, zu Kapital gerechnet, eine Werth¬
verminderung von etwa 5 Thlr. durchweg für ein
Gras zur Folge hat. Welche ganz andere Preis¬
unterschiede ergiebt aber das Leben, wenn man nur
die Preise eines Grases von5 zu 5 Jahren vergleicht!
Allein bei den Klagen über eine Preisvermindcrung
ist noch ein anderer Umstand in Betracht zu ziehen.
Welcher Käufer ist denn wohl so thöricht gewesen,
und hat beim Ankäufe eines Grundstücksfür dessen
bisher bestehende Dcichfreihcit den vollen Kapitalwerth
bezahlt, da er ja wußte, daß diese Freiheit von jeher
bestritten, eben jetzt eine Untersuchung darüber an¬
gestellt und die Aufhebung ohne  Entschädigung in
Antrag gebracht war? Wer kauft denn wohl zum
vollen Werthe eine im Prozeß befangene Sache, die
jeden Augenblick von Dritten evincirt werden kann?
Und ist Jemand dennoch so thöricht gewesen und hat
in Hoffnung auf den Fortbestand einer factischen,
nirgends verliehenen Freiheit den vollen Kapitalwerth
dafür gegeben, so hat er eben eine verkehrte Speku¬
lation gemacht, was ihm in vielen anderen Beziehun¬
gen auch hätte widerfahren können. Auch die Preise
des Grundeigcnthums tragen das Schicksal der Ver¬
änderlichkeit aller menschlichen Lebensverhältnisse. Und
ist denn der moralische Gewinn, der aus dem Gesetze
jedem Bewohner Jcverlands zufließt, für nichts an¬
zuschlagen!

Wie aber, wenn jetzt alle  bestehenden Befreiungen
der bürger-freien Ländereien, der Freigrase, der Um¬
ländereien, der geistlichen Güter, der Erbpachtgüter
und sonstiger Herrschaftlicher Ländereien als deichrecht¬
lich gültig wären anerkannt worden; wenn man
ausgesprochen hätte, daß die Eigenthümer von
der Jeverschen Marsch von Rechtswegenden Uferschutz
(Holzschlagungskasse) für alle zu gewähren und
zu bezahlen hätten?! Welche Klagen würden alsdann
nicht entstanden sein, und wie würde man gegen das
deichrechtliche Bewußtsein der Marschbewohnerver¬
stoßen haben! Und hätte man bei Anerkennungdes
Besitzstandes und Außerachtlassen der Rechtsfrage blos
nach den Grundsätzen der Ausgleichungs-Theorie die
Verlierenden auf Kosten der Gewinnenden mit vollem

Kapital entschädigt, so würden letztere bald genug
erkannt haben, daß die ganze Sache auf eine bloße
Täuschung hinauslaufe. Und hätte man sie einiger¬
maßen oder, wie inan sagt, billig entschädigt, so wäre
dies eine halbe Maßregel gewesen, die am Ende Nie¬
manden befriedigt hätte. Denn ist Unrecht darum
weniger Unrecht, daß man es halbirt? Daher hat
das Gesetz nach unserer Ansicht den allein richtigen
Weg Ungeschlagen, indem es auf dem Boden des
Deich rechts stehen geblieben ist und nur, wie obm
ausgeführt, für Aufhebung ausdrücklich ertheilter Pri¬
vilegien eine Entschädigung.gewährt hat. Diese reine
Wiederherstellungrechtlicher Grundsätze in einer so
wichtigen Angelegenheit ist es auch, weshalb das Ge¬
setz von den Bewohnern Jcverlands, wie wir aus
Nachrichten von den verschiedensten Theilen wissen, mit
einer Freude begrüßt wird, gegen welche die Stimme
einzelner dadurch Betroffener wenig in Betracht
kommt.

Die Vereine zur Linderung des Noth-
standes.

(Zweiter Artikel.)

Unsere Bemerkungen über die Vereine zur Linde¬
rung des NothstandeS, Nr. 2 der N. Blätter, haben
in Nr. 3 zu einer Entgegnung Veranlassung gegeben.
Die Haltung dieses Aufsatzes, die Art der Polemik
läßt uns annehmen, daß unsere Bemerkungen in
manchen Beziehungen mißverstanden, daß unsere Ab¬
sicht nicht klar genug hervorgehoben, und ist das der
Grund, weshalb wir nochmals auf diese Angelegen¬
heit zurückkommcn.

Seit die Staaten den Charakter eines wahren
Gemeinwesens  angenommen haben, ist überall
ein höheres Streben wach geworden und der Einzelne
begann seine Wirksamkeit dem Ganzen, dem Staate
zuzuwendcn, auf das Gemeinwohl zu erstrecken, wäh¬
rend vor der staatsrechtlichen Durchbildung des Staats¬
verbandes der Einzelne mit seinen Bestrebungen für
sich durchaus vorherrschte. Jene Veränderung der
Ansichten vom Staate, welche unserer Zeit angchört,
ist die Ursache der vielen vom Staate unabhängigen
Bestrebungen der Unterthanen für das allgemeine
Beste. Die Vereine, die diesem Ziele zustreben, sind
eine nothwendige  Folge unserer jetzigen Verhält-



nissc und weit entfernt sind wir , dieselben für über¬
flüssig zu halten , obwohl sie selbst nachtheilig
werden können , wenn sie , wie das auch geschieht,

ihren eigentlichen Zweck aus den Augen verlieren , die
unrichtigen Mittel oder bei vorübergehenden Bestre¬
bungen nicht den richtigen Zeitpunkt wählen . Die
letzter « beiden  Momente haben wir gegen die
jetzigen  Vereine zur Linderung des Nothstandes
hervorgehoben und scheint uns diese Ansicht nicht so
grundlos , wie die Entgegnung sie darstellt.

Wir haben behauptet , daß bei unserer trefflichen
Armeneinrichtnng , die nur in der Ausführung man¬
gelhaft , es an Hülse nicht fehlen könne , daß ein
Noth stand nicht  zu besorgen sei. Zn der Ent¬
gegnung wird uns ' gerade die entgegengesetzte Be¬
hauptung untergelegt und werden wir daher die
Mängel , welche dem Einsender der Entgegnung frei¬
lich so gut bekannt sein werden , wie uns , kurz an-
deutcn.

Die Klage , daß unsere Specialdirectioncn die
Armen darben lassen , haben wir nie gehört , wohl
aber , daß nur zu leicht Unterstützungen bewilligt wer¬
den , daß sie Leuten zu Thcil würden , welche nicht
arm genannt werden könnten , da es ihnen theils nicht
an Arbeitskräften , theils nicht an Verwandten fehle,
welche gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet . Unsere
Armenverwaltung verschuldet wahrlich keine Noth,
doch werden nicht immer die richtigen Mittel gewählt,
um nachhaltig zu helfen , was indessen in der Regel
den Armenvätcrn zur Last fällt , da diese nicht immer
ihren Standpunkt richtig begreifen und leicht den An¬
forderungen nachgeben , ohne von ihrer Begründung
sich zu überzeugen . Die Milde kann grausam , Härte
eine Wohlthat sein und mag jenes auch von den
Grundsätzen der Neuzeit gelten , welche allgemein
Rechte vertheidigen , die nur ausnahmsweise eintreten
können . Diese Mängel haben wir vorzugsweise an-
dcutcn wollen ; es gicbt deren noch manche , die in¬
dessen mit der vorliegenden Frage nicht in genauer
Verbindung stehen . Vermieden könnten sie größten-
theils dadurch werden , wenn die Ausschüsse mehr bei
der Armenvcrwaltung bcthciligt würden , von der sie
jetzt nur die Resultate kennen lernen.

Einen Nothstand  haben wir nicht annehmen
zu können geglaubt , sondern nur eine Thcuerung,
und gewiß muß den Leuten , welche darunter leiden,

geholfen werden . Hierin sind wir mit dem Verfasser
der Entgegnung ganz einverstanden , und nur über
die Mittel zur Erreichung des Zwecks sind wir ver¬
schiedener Ansicht . Wir sind überzeugt , daß unsere
Staatseinrichtungcn vollkommen genügen werden , um
den Folgen der Thcuerung vorzubeugcn oder sie zu
lindern , während wir in dem Auftreten der Vereine,
sowohl der Zeit , als der Art und Weise nach , manche
Nachthcile erblicken , die wir in unfern Bemerkungen
angedeutet . Die Ansichten von Noth sind in der
Regel individuell verschieden und wir finden sic nur
dann , wenn es dem Armen am nothwendigen Lebens¬
bedarf gebricht , während der Verfasser der Entgegnung
offenbar viel weiter geht . Jenen muß und kann die
Armenverwaltung gewähren . Wollte man weiter
gehen , und das thun die Vereine , so würde man
dem Zwecke der Armcn -Dersorgung geradezu entgcgen-
handeln , Ansprüche und Forderungen Hervorrufen,
welche nachhaltig nachtheilig auf die Armcnverwal-
tung zurückwirken müssen . Diese muß überdies , wenn
sic von Erfolg sein soll , einheitlich wirken und eine
genaue Uebersicht des Ganzen behalten . Beides wird
nur zu oft durch die Vereine gefährdet und damit die
Wirksamkeit der Behörden und der Vereine . Ir¬
ländische Zustände haben wir glücklicher Weise nicht
und können sie auch nicht bekommen , da nicht Miß¬
ernten und Thcuerung allein , sondern vorzugsweise
die Grundeigenthums - Verhältnisse sie hervorgcruscn.
Sie haben uns nicht als Verglcichungspunkte gedient,
wir haben vielmehr unser Urthcil auf zuverlässige
Nachrichten aus den verschiedensten Theilen des Lan¬
des gestützt , die nur mit einzelnen Ausnahmen darin
übereinstimmen , daß zur Zeit  noch keinen Besorg¬
nissen Raum zu geben sei. Wir stehen dem Leben
nicht so fern , als der Verfasser der Entgegnung an¬
zunehmen scheint , und wir haben in demselben ge¬
lernt , daß Besonnenheit und Ruhe viel weiter und
sicherer zum Ziel führt , als wenn man zu leicht dem
Impulse auch der besten Absicht folgt.

Wir haben in unfern Bemerkungen auf Ammer¬
ländische Zustände , namentlich auf die des Amts Zwi¬
schenahn hingedeutct , wo trotz der Bestrebungen der
Vereine die Armenlasten eine unerhörte Höhe erreicht,
insbesondere in dem Kirchspiele Zwischenahn , wäh¬
rend in andern Kirchspielen , bei ganz gleichartigen
Verhältnissen , die Zustände viel weniger besorglich
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erscheinen . Wir haben darin einen Grund der Stei¬
gerung der Armenbeiträge gefunden , daß man gerade
im Kirchspiele Zwischcnahn in den letzten Jahren so
leicht zu außerordentlichen  Mitteln griff , um
einem angeblichen Nothstand vorzubeugen . Dieses
war der Fall 18 " /^ und 18 ^/ ^ , während selbst in
unmittelbarer Nähe eine solche Hülfe nicht für noth-
wcndig erkannt wurde und die Armenverwaltungcn
mit viel geringem Mitteln dasselbe Resultat erreichten.
Wir sollen in unserer Annahme uns geirrt haben und
gern werden wir es einräumen , wenn uns die zugc-
sagte Auskunft gegeben wird , bis dahin können wir
aber nur nach den angeführten Momenten urtheilcn,
welche wohl zu unserer Schlußfolgerung berechtigen.
Weit entfernt sind wir den Vereinen in Zwischenahn
die mitgctheilte Wirksamkeit abzusprechen , doch be¬
zweifeln wir , daß sie durch die Zeit geboten und daß
sie in ihren Folgen für das Ganze wohlthätig ge¬
wesen , da uns die dortigen Zustände nicht unbekannt
sind.

Wenn wir endlich namentlich hervorgchoben , daß
wir cs für unzweckmäßig halten , daß unsere Vereine
zur Linderung des Nothstandes , ihre Thätigkeit so¬
fort mit öffentlichen Aufrufen , mit Bekanntmachun¬
gen in weiten Kreisen beginnen , so müssen wir wie¬
derholen , daß die Sache dies nicht erfordert und
hat der Verfasser der Entgegnung auch nicht versucht
unsere Einwendungen zu widerlegen , sondern zur
Beseitigung dieses Hauptpunktes einen Weg einge-
schlagcn , auf dem wir ihm nicht folgen wollen.

Die Volksschulen in dem katholischen
Theile nnsers Herzogthums.

Männer von Bildung , welche die Wohlfahrt ih¬
rer Mitbürger sehnlichst wünschen , ließen ihre Erfah¬
rungen und Kenntnisse über die Erziehung und Bil¬
dung derselben schon auf vielfache Weise laut werden,
sogar Vereine haben sich zu diesem Zwecke gebildet,—
und das ist sehr erfreulich ; aber noch erfreulicher ist
cs , daß auch ziemlich allgemein , wenigstens in
Deutschland , Fürsten und Regierungen die Erziehung
und Ausbildung sämmtlicher Unterthancn zu heben
und zu verbessern , und die Mängel des Erziehungs-
wesens nach Möglichkeit zu beseitigen suchen . Denn

von einer guten und christlichen Erziehung der Kinder
an Leib und Seele , und von einer Ausbildung , die
den Fähigkeiten , äußeren Umständen und Lcbensver-
hältnisscn eines Jeden angemessen ist , ist viel abhän¬
gig : das zeitliche und ewige Wohl einzelner Personen,
das Glück der Familien , der Wohlstand und die Fe¬
stigkeit des ganzen Staates . Das soll nicht heißen:
Wenn jedes Kind wohl erzogen und nach seinen Fä¬
higkeiten und Lebensumständen unterrichtet worden
ist, so könnt ihr die Gefängnisse und die Polizei ab¬
schaffen ; — nein , eine solche vollkommene Erziehung
und Bildung ist ein Ideal , das nicht vollständig er¬
reicht werden wird und immer bleibt den Menschen
die Wahl zwischen Gutem und Bösem . Aber die
Erfahrnng lehrt , daß viele Menschen unglücklich , Fa¬
milien in Armuth und Elend gerathcn sind , und
manche Personen im Zuchthanse büßen , weil sie ent¬
weder gar nicht , oder schlecht erzogen und unterrich¬
tet worden sind.

Den Eltern , welche als solche zuerst die heilige
und schwere Pflicht haben , ihren Kindern Erziehung
und Unterricht zu geben , fehlt unter Bürgern und
Bauern meistens Zeit oder Fähigkeit dazu ; sie müs¬
sen die Erziehung und den Unterricht für ihre Kin¬
der mit Andern thcilcn , letzteren fast ausschließlich
Andern überlassen . Diese , die Dolkslchrcr , denen die
Pfarrgeistlichcn allerdings beaufsichtigend , mitwirkcnd
und Rath gebend zur Seite stehen ; Männer , welche
täglich mit Kindern vom sechsten bis zum vollendeten
vierzehnten Jahre unmittelbar umgehen , haben wäh¬
rend dieser Zeit durch eine weise Erziehung und Zucht
und einen angemessenen Unterricht in den zu wissen
nothwcndigen Gegenständen die Grundlage zu ihrem
künftigen Wandel zu legen . Die Pfarrgeistlichcn kön¬
nen wegen anderer Geschäfte nur selten unmittel¬
bar  bedeutenden Anthcil an der Erziehung und dem
Unterricht nehmen . Erst in ihren später » Lebcnsver-
hältnifsen sind die ehemaligen Schüler mehr an den
Rath und die Belehrungen ihrer Seelsorger gewiesen.

Es muß also den Eltern , der Gemeinde , der
Kirche und dem Staate daran gelegen sein , daß die
Lehrer Männer sind , welche den Willen und die Fä¬
higkeit haben , die zeitliche und ewige Wohlfahrt der
ihnen anvertrauten Jugend kräftig zu befördern , und,
nicht minder , daß die Lehrer einen hinlänglichen Un¬
terhalt genießen , der es ihnen möglich macht , ihre
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heiligen und schweren Pflichten freudig erfüllen zu
können.  Sie dürfen mithin nicht mit Nahrungs-
sorgen zu kämpfen , nicht sofort zu zittern und zu
fragen haben : woher nun Brod nehmen ? wenn
ihnen oder den Ihrigen ein Mißgeschick drohet ; sic
müssen sich nicht gezwungen sehen , sich durch Feld¬
arbeiten oder ein Handwerk den größten Thcil ihres
nöthigen Unterhalts zu erwerben . Sie müssen viel¬
mehr in den Gemeinden für achtbare Männer gelten,
welche von ihrem Ämte leben , um auch den Pflich¬
ten desselben allein leben zu können . Ihre äußere
Lebensweise muß anständig und ihrem hohen Berufe
angemessen sein können.

Unsere väterliche Regierung , unser Großherzog,
welcher das Wohl aller Unterthanen will , nimmt sich
auch des Lchrerstandcs mit Ernst an , — zur Freude
aller , denen Mcnschcnwohl am Herzen liegt . Für
die evangelischen Lehrer ist bereits eine zeitgemäße
Verbesserung der sonst so kargen Besoldung getroffen
worden , und wie man hört , soll auch schon höchsten
OrtS eine ähnliche Verbesserung für die Lehrer in
vem katholischen Landestheile beabsichtigt werden.
Und wahrlich , was wäre für manchen dürftigen Leh¬
rer , und selbst zum Besten mancher Gemeinde , wohl
nöthiger und darum auch crwünschlichcr ! Ob aber
alle , und selbst alle , welche gesetzlich zum Schul¬
vorstande gehören , so denken und urthcilcn werden,
ist noch eine Frage . Gewiß werden viele bei der
Ausbildung zu Lehrern noch Manches vermissen , ihre
Besoldung zu verbessern wünschen , und auch dahin
zielende Vorschläge machen , wenn sie dazu aufgefor-
dcrt werden ; andere werden vielleicht die Lehrer hin¬
reichend ausgerüstet finden , und diesen Stand etwa
betrachten , wie einen , der keiner besonderen Berück¬
sichtigung bedarf , wie Menschen , denen man ja nur
Kinder  übcrgicbt . Oder sollte man bei allen Zeit¬
genossen die Uebcrzeugung voraussetzcn dürfen , daß
von dem Lehrer das Wohl oder Wehe mancher Fa¬
milien , und sogar des ganzen Gemeinwesens großen
Lheils abhängig sei ? — Wäre cs nur so ! Vor un¬
gefähr 20 Jahren war cS noch nicht so.

Ein junger Schulamts - Candidat erhielt damals
in seinem Geburtsorte dir dortige Nebenschule , welche
im Durchschnitt 40 bis 45 schulpflichtige Kinder zäh¬
len mochte . Jedes Kind zahlte als Schulgeld für
den Wintercurs 40 Grote . Sommerschule beschränkte

sich noch auf einige Stunden der Sonn - und Fest¬
tage , und war gratis . Dazu erhielt der Lehrer jähr¬
lich noch 10 Thlr . Zulage . Seinem Vorgänger,
einem Auswärtigen , hatte die Schulacht schon einige
Jahre jährlich 10 Thlr . für Kost und Wohnung ver¬
gütet , weil Schulhaus und Grundstücke fehlten.
Diese 10 Thlr . beanspruchte auch der folgende Leh¬
rer ; aber sie wurden ihm von den Bauern verwei¬
gert , und zwar weil er in seinem elterlichen Hause
schon Kost und Wohnung habe , und seinen Eltern
dafür auch nöthigen Falls arbeiten helfen könne . —
Als der Pastor cs wiederholt , aber stets vergebens
versucht hatte , die Bauern zur ferneren Zahlung der
fraglichen 10 Thlr . zu bewegen , wies er den jungen
Lehrer an den Amtmann , als Schulvorstand . Der
Lehrer wurde von diesem mit dem Versprechen ent¬
lassen , daß er ihm nach Kräften behülflich sein wolle.
Nicht lange darauf wurde der Lehrer mit sämmtlichen
Baciern der Schulacht amtlich vorgcladen . Sie er¬
schienen . Der Amtmann fragte die anwesenden Bau¬
ern , ob sie ihrem gegenwärtigen Lehrer die 10 Thlr.
für Kost und Wohnung nicht zahlen wollten ? Sie
antworteten natürlich „ nein ", und fügten den schon
oben angeführten Grund hinzu . Diesen Grund mußte
der Hr . Amtmann wohl gar gründlich finden ; denn
auf einmal nahm er die Parthei der Bauern und
hielt dem Lehrer eine so strafende Rede über seine
Habsucht , über den Schullehrcrstolz und den Müßig¬
gang im Allgemeinen , daß der Arme , damals noch
jung und blöde , auf so unerwartete Beschuldigungen
gänzlich verstummte . Nach beendigter Strafpredigt
entließ der Beamte die Bauern mit dem Lehrer und sagte
zu diesem noch insbesondere : „Jetzt wird Er wohl
von seinen 10 Thalern schweigen und sie vergessen ."
Die Bauern , ihres Sieges froh , triumphirten nicht
wenig über ihren verblüfften Schullehrer . Zu Hause
konnten sie nicht genug davon erzählen , wie miserabel
es dem Lehrer vor dem Amte gegangen sei , wie
beschämt er gewesen sei ; — so müßte es auch kom¬
men , die Lehrer wüßten bald nicht mehr , wie müßig
sie gehen und wie viel sie wohl haben wollten u . s. w.

Dieser Lehrer hatte wohl nicht das Schulfach
gewählt , um sich dadurch das tägliche Brod zu ver¬
schaffen, denn er hatte ein väterliches Erbe , welches
eine Familie seines Standes wohl ernähren konnte;
noch weniger , um sich zu bereichern ; denn wer wird
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sich von einer , höchstens 45 Thlr . jährlich betragenden
Einnahme bereichern können ? Nur Neigung zum
Lehr - und Erzichungsfache konnten ihn bestimmt ha¬
ben . Die fraglichen 10 Thlr . forderte er , weil sie
ihm nach seiner und des Hrn . Pastors Ueberzeugung
rechtlich gebührten , und er würde doch gewiß sofort
darauf verzichtet haben , wenn er vorausgesehen hätte,
daß sie ihm solche Verdrießlichkeiten machen würden.
Aber das war nun einmal geschehen, und zwar wi¬
der seine Erwartung . Durch den Auftritt vor dem
Amte hatte er sein sonstiges Ansehen in der Gemeinde
gänzlich eingebüßt , und zudem auch das nöthige Zu¬
trauen bei den Kindern verloren , deren Lehrer und
Erzieher er noch ferner sein sollte ; denn was der Hr.
Amtmann da gesagt hatte , das galt jetzt. Er durfte
also schon deswegen die Sache nicht auf si h beruhen
lassen . Darum berichtete er sie kurz und einfach wie
sie war und so gut er konnte , sogleich an die Geist¬
liche Commission . Ihre Resolution wollte er erst
noch abwarten , und dann entweder das Schulfach
niederlegen , oder eine Versetzung in eine andere
Schulacht zu erlangen suchen . Diese Resolution ließ
auch nicht lange auf sich warten ; es wurde der Schul¬
acht und dem Lehrer amtlich zugefertigt : daß dem
Lehrer N . N . zu N . für fehlende Schulwohnung und
Grundstücke jährlich 10 Thlr . als billig zu vergüten
seien. -

Jetzt zur Hauptsache . Das Schulwesen in dem
katholischen Landesthcile unsers Hcrzögthums hat be¬
kanntlich noch manche Mängel . Es ist dort , wie
überall , eine unentbehrliche und öffentliche Anstalt;
mithin darf auch zur Förderung der Verbesserung der¬
selben öffentlich gesprochen und geschrieben werden.
Darum übergebe ich ineine Ansichten und Urtheile
über den gegenwärtigen Zustand der dortigen Volks¬
schulen und einige Vorschläge zu etwaiger Verbesse¬
rung derselben hierin der Oeffentlichkeit , und zwar
mit dem herzlichsten Wunsche , daß Männer , welche
mehr Erfahrung und gediegenere Kenntnisse in dieser
Hinsicht haben !, mit ihren besseren Vorschlägen nicht
zurückhaltcn , sondern damit ebenfalls der guten Sache
dienen möchten.

Für meinen Theil sollen zu diesem Zwecke fol¬
gende drei Gegenstände näher besprochen werden:

I. Die (dort gewöhnliche ) Ausbildung zu Schul¬
lehrern ;

II.  die Lcbensverhältnisse der angcstelltcn Lehrer
rücksichtlich ihres Unterhalts ; und

III.  einige Vorschläge zur Förderung und Verbesse¬
rung des dortigen Schulwesens , wie sie nach
Ort und Umständen angemessen und möglich
erscheinen.

(Die Fortsetzung folgt .)

Kleine Chronik.
Bäcker , Brakcr Chaussee , Handelsbcwegung

und Handclssto ckung . — In einigen Correspondenz -Arttkeln
der N . Blättern herrschte in lctztcrZcit eine einseitige Darstellung.
So wird häufig , z. B . noch in Nr . 91 und 4 , über den Mangel
an Aufsicht über die Bäcker auf dein Lande , und über den
Wucher derselben geklagt , — der doch wohl so übertrieben nicht
>ein muß , da sich das Publikum unausgesetzt den Bäckern zu-
wcndet , obschon es sich leicht durch eigene Bereitung des Bro-
des dem Wucher entziehen könnte — während nie *) die Rede
davon ist , Laß ein furchtbarer Zopf aus dem Mittelalter , das

Mühlciibann - und Mattcnrccht , dem armen Mann jede löte
Schnitte vom Brode — in der Stadt freilich nur die 32ste —
wcgfcgt . — Muß man sich nicht wundern , daß diese bei sol¬
cher Theurung sehr »nvcrhältnißmäßige Steuer nirgend auge-
svchtcn wird , während man meist nur den Bäcker beim Ohr

Anm . d. Red.

nimmt , und ihm einen Theil der Theurung zuschrcibt . — An
die althergebrachten Sünden des FiscuS , der , wie Thibaut zu
sagen pflegte , überall mit seinem langen Arme über die Mauer
langt , Lenkt man kaum . Der Nimbus verjährt -geheiligten Be¬
sitzes versteckt dieselben . Die Macht der Gewohnheit isss , wo¬
durch selbst mittelalterliche Hörigkeit zu einem gcmüthlichcn
patriarchalischen Verhältnisse — was kaum anders gedacht wer¬
den könne — gestempelt wird.

Weiter werden , wie in Nr . 97 , die Vorthcilc der Eisen¬
bahn gerühmt , und man sagt : „Oldenburg bleibt ein isolirter
Ort , geht zurück", während cS unerwähnt bleibt , „ daß zu der
Chaussee nach Brake bereits die ersten Spatenstiche gethan sind" ,
woran sich denn die Hoffnung der Vollendung von selbst knüpft;
und wird Oldenburg isolirt dasteh », wenn cs mit seinem Haupt-
Hafcnortc und folglich mit der ganzen Welt innig verbunden
dasteht ? ! Aber — Spaß bei Seite — für den Transport auf
der Braker Chaussee liegt gegenwärtig Material genug im Frei-') Nie?
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Hasen vorräthig— nämlich etwa 1200 Last Maaren, die dort
augenblicklich eingefroren liegen und sehnsuchtsvoll auf Gele¬
genheit, an den Markt zn kommen, lauern. Man würde Heuer
manche Reihe von Frachtwagcn durch Oldenburg passircn sehen
und es wäre die schönste Gelegenheit da, „die Härte der Klin¬
ker zu probircn", wenn— die Chaussee fertig wäre und, „wäre
die Eisenbahn fertig " , cs würde mancher schone Zug von
Güterwagen Beschäftigung finden. Die Retourwagen würden für
manches von den jetzt im Freihafen liegenden ca. 70 Seeschif¬
fen*) Frachtgütermitbringcn, damit die Schiffe mit erstem
offenen Wasser die weite See suchen könnten. Daß cs auf
der Oldcnburg-Braker Chaussee zu fahren geben wird, mag fol¬
gende Specification der eingefrorenen, auf Erlösung harrenden
Maaren ergeben: 314 Last Getraide, 330 Orh. Wein, 404
Säcke Pfeffer, 330 Fäßcr Rosinen, 100 Matten Feigen, 750
Kisten Rohzucker, 58 Fäßer Pottasche, 30 Last Hanf, 2°/ , Last
Blauholz, 6000 Schpf. Knochen, 400 Mulden Blei, 723 Ton¬
nen Leinsaat,  ca. 900 Tonnen dcsgl., 80 große Last(ca.240
Schiffslast) Kohlen, 180 Fäßer Pflaumen, 10 Kisten dito, 30
Last Roheisen, 16 Last Eisenbahnschienenw. — Summa 1200
Last zum Wcrthe von ca. 142000 Rthlr.

Non diesen Maaren war bei cintrctcndem Froste manches
bereits in Kähne verlade» , und lag segclfcrtig im Vorhafen.
Am 10. Dec. war durch plötzlich cingetrctencs Thauwctter und
hohe Fluth die Weser frei von Eis, und von Bremerhascn se¬
gelten mehrere Kähne auf. Doch den im Brakcr Vorhafen
liegenden Kähnen war Lei cintrctender Fluth durch einholcndc
Schiffe der Weg versperrt und sic mußten daher den günstigen
Moment vorübergehcn lassen. Am folgenden Tage trat wieder
Frostwcttcr ein, die Kähne mußten liegen bleiben, und liegen
nun noch fcstgcbannt. — Gerade nm solchen Ncbelstän-
den zu begegnen,  war die Verbreitung des Vorhafens im
vcrwichcncn Herbste beschafft, leider aber,  wie cs sich jetzt
zeigt, in zn knappem Zuschnitt!  Bei einer um 30 bis
40 Fuß größeren Breite und etwas mehr Tiefe würde Raum
genug für die freie Bewegung der ein und ausholcndcn Schiffe
gewonnen worden sein! Da haben wir wieder die fatale Histo¬
rie von den halben Maßregeln. —

In die Tiefe  mußt du steigen
Soll sich dir das Wesen zeigen,
In die Breite dich entfalten,
Soll sich dir die Welt gestalten.

30.

Die Einnahmen der englischen Post  fahren fort,
seit Herabsetzung des Porto's sich stetig zu vermehren. Im

*) Im Brcmcrhasen lagen am 31. Dccbr. v. I . 42, im
Vcgesacker Hasen 18, zn Elsfleth 24, im Brakcr Hafen aber
67 Seeschiffe und 31 Lichter- und Fluß-Fahrzeuge.

(Brem. Zcitg. Nr. 3.)

Jahr 1846 wurden wieder 88,000 Pf. Sterling mehr  einge¬
nommen, als im Jahr 1845. Ob die deutsche Postcvnfe-
renz,  von der jetzt die Rede, diese Lehre besser beherzigen wird,
als die einzelnen Postverwaltungcn?

Die Oldcnburgische Rhcdcrei auf der Weser
bestand am 1. Januar 1846 aus . 98 Schiffen von 6603 Last.
Hiezu kamen2 Briggs, 4 Schooner-

Galliots, 3 Schooner, 1 Kuss. 10 „ „ 905 „

108 Schiffe von 7808 Last.
Ab gingen2 Briggs, 3 Galliots,

6 Kuffs— . 11 „ „ 678 „

Demnach umfaßte dieselbe am 1.
Jan . 1847 . 97 Schiffe von 6833 Last,

welche aus 3 Barken, 7 Briggs, 2 Schvoncr-Briggs, 26 Gal¬
liots, 19 Schovncr-Galliots, 10 Schooner, 1 Gallcas-Evcr, 1
Schooner-Evcr, 26 Kuffs, 1 Hcrings-Buyse und 1 Hcringöjä-
gcr bestehen. Es sind darunter gegenwärtig8Grönlandsfahrcr.

Die Zahl der OldcnburgischcnKähne ist 104 von 1981 Last.

Postcongreß. — Die „Börscnhallc" stellt in Aussicht,
der Postcongreß werde das österreichische Porto annehmen, 3
rcsp. 10 Kreuzer Convcntionsmünzc, vielleicht noch einen niedri¬
gem Satz?

Die Deichvcrordnung. — Ein so übcrschriebencr
Aufsatz in Nr. 1 der„Jcverl. Nachrichten" berührt die schwächste
Seite der V.O. v.ll .Nov. mit folgenden Worten: „Daß Ent¬
scheidungen über Privatrcchtc einzelnen Nntcrthanen in einem
Gesetze  abgegeben werden, wohin sie nach der Natur des Ge¬
setzes niemals gehören könne», daß unter der Form eines Ge¬
setzes ein richterlicher Urtheilsspruch erfolgt, darin, und nur
darin liegt der Fehler, den die Verfasser des Gesetzes nicht cin-
gcschcn zu haben scheinen." — Ein anderer Aufsatz daselbst,
übcrschricben„Die Aufhebung der Deichfrciheitenw." schließt
mit folgenden Worten: „Es scheint räthlich, daß die einzelnen
Gemeinden Jcvcrlands zusammcntrcten und Bevollmächtigte
wählen, die als solche darüber berathc», wie und auf welche
Weise den dcichfrcicn Grundbesitzern Entschädigung zu leisten
ist, oder auch ob cs rathsaincr ist, aus eine Krcisversannnlung
anzutragcn und von dieser die Entschädigung(der Dcichfreicn)
ermitteln zu lassen. So könnte das Unrecht abgcwandt wer¬
den -c."

Kirchennachricht.
Frühpredigt: Herr Pastor Gröning. Ans. 8'/^ Uhr.
Hauptpredigt: Herr Kirchenrath Clanßen. „ 10 „
Nachnn-Predigt: Herr HülfspredigerBarelmann. „ 2 „

Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verlagshandlung. Druck und Verlag von Gerhard Stallina in Oldenburg.
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Füufter Iahrga ««.

Mittwoch, 20. Januar. 18 4V. M «
Die Verordnung,

betr.  die Regulirung der Concurrenz zu
den Deichlasten der Herrschaft Jever,

vom 11. Novbr. 1846,

wird in dem „Zeversches Deichwesen " über-
schriebenen Aufsatze in Nr. 97 d. Bl. freudig begrüßt
und von ihr wird namentlich gerühmt, daß sic nicht
zu jenen halben Maaß regeln  gehöre, mit denen
man zwischen den Parteien durchzukommen sich be¬
müheu. s. w.

So viel scheint uns nun gewiß zu sein, daß die
genannte Verordnung ein recht erheblicher Schritt
zum Bessern sei, auch halten wir dieselbe für mehr
als eine halbe  Maaßregcl, aber für eine ganze
können wir dieselbe nicht ansehen, denn—wenn auch
dieselbe in allen anderen Punkten vortrefflich und
über allen Tadel erhaben sein sollte, welches wir, als
mit den Ieverschen Verhältnissen zu wenig bekannt,
nicht zu beurtheilen vermögen, — so will uns doch
der §. 2, nach welchem die Gräflich Aldenburgischen
Vorwerke Garms und Oberahm ausnahmsweise von
der Concurrenz zu der ordentlichen  Deichlast bis
weiter befreit bleiben sollen, durchaus nicht gefallen.

Wie hat, nach den vielversprechendenEingangs¬
worten, und nach dem Inhalte des tz. 1 jener Ver¬
ordnung; gleich darauf im tz.2 doch noch wieder eine
Exemtion beibehalten werden können! Wie läßt sich
dies, wie in der Note zum Aufsatz in Nr. 97 ver¬
sucht worden ist, damit entschuldigen, daß diese Aus¬

nahme nur eine einzige  sei, daß sie nur bis wei¬
ter  bcibehalten werde, und daß sie vielleicht in
staatsrechtlichen Verhä ltn issen begründet
sei!

Wenn, wie sehr richtig, alle  Exemtionen fallen
müssen, so ist die Beibehaltungeiner einzigen um
so weniger zu rechtfertigen, denn hierdurchgeschieht
nicht nur der Commune, sondern auch den Besitzern
solcher Ländereien, deren Exemtionen aufgehoben wer¬
den, ein Unrecht. War es mit Recht und Gerechtig¬
keit nicht zn vereinbaren, daß alle  Exemtionenauch
nicht einmal bis weiter  beständen, so durfte dies in
Hinsicht einer einzigen auch nicht geschehen. Die etwa
entgegenstehcnden staatsrechtlichen Verhält¬
nisse kommen— was wohl zu beachten— der hier
allein in Betracht zu ziehenden Deich-
bands -Commune gegenüber,  gar nicht zur
Anwendung, und könnten nur etwa die Inhaber der
Aldenburgischen Güter berechtigen, Entschädigungs-
Ansprüche wegen Nichtschützungder .zugesicherten
Exemtionen zu erheben, die aber nicht gegen die
Commune,  sondern höchstens gegen den Staat ge¬
richtet werden, der freilich auch wohl nicht schuldig
sein wird, für alle HandlungenAnton Günthers cin-
zustehen, und dieselben zu vertreten.

Auch der absolute Regent kann die Einnahme
des Staats  dadurch nicht verringern, daß er ein¬
zelne Personen oder Güter von der Concurrenz be¬
freiet, und es ließe sich dies nur einigermaßen vcr-
theidigen, wenn dies zu Staatszwecken  geschähe.
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